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Auf einer Fläche von rund fünf  
Quadratkilometern sollen Tau- 
sende Panels über eine TWh  
Energie produzieren, davon fast  
die Hälfte im Winter. Die Kos- 
tenschätzungen gehen von einer  
Milliarde Franken aus, die Bun- 
desbeiträge an die Investitions- 
kostenbetragen dabei bis zu 60  
Prozent: Dies ist so weit bekannt  
über das Projekt Grengiols Solar.

Aktuell wird sehr viel über  
den genauen Perimeter der So- 
laranlagen im Saflischtal speku- 
liert. Bis Ende Jahr sollen kon- 
krete Zahlen und die Ergebnis- 
se einer Machbarkeitsstudie zu  
Grengiols Solar vorliegen, stellen  
die Verantwortlichen in Aussicht.  
Entsprechende Studien und Pla- 
nungen würden laufen.

Ein Solar-Grossprojekt in  
unberührter Landschaft? Was  

denkt man beim Landschafts- 
park Binntal über das Solar- 
Grossprojekt? Dazu sagt Ge- 
schäftsführer Moritz Clausen:  
«Die Dimensionen und auch  
der genaue Standort sind noch  
nicht klar. Es gibt noch viele of- 
fene Fragen. Es ist für uns des- 
halb zu früh, zu diesem Projekt  
Stellung zu nehmen, da noch  
keine konkreten Zahlen und  
Fakten vorliegen.»

Dennoch hat man beim  
Landschaftspark Binntal bereits  
jetzt gewisse Vorbehalte gegen- 
über dem Projekt. «Es kommt auf  
die Dimensionen an. Es ist si- 
cher nicht im Sinne des Land- 
schaftsparks, eine fast unberühr- 
te Landschaft einem Projekt voll- 
ständig zu opfern. Das Saflischtal  
ist zudem ein Herzstück unseres  
Parks», so Clausen.

Die Natur erhalten und auf- 
werten, dies ein zentrales Ziel der  

Schweizer Naturpärke. Lässt sich  
das geplante Solarkraftwerk mit  
diesen Zielen des Parks verein- 
baren? «Wenn etwas zu unseren  
Werten passt, dann fördern wir  
das auch. Wir haben bereits ver- 
schiedene Energieprojekte unter- 
stützt, wie etwa die Fernwär- 
meheizung mit Holzschnitzeln in  
Ernen», betont Clausen. Bei  
Grengiols Solar sei bisher unklar,  
ob es sich in die Werte des Parks  
einfügen lasse.

Gemäss dem Natur- und  
Heimatschutzgesetz (NHG)  
sind Pärke «Gebiete mit ho- 
hen Natur- und Landschafts- 
werten». Es gibt drei Katego- 
rien: Nationalpark, Regionaler  
Naturpark und Naturerlebnis- 
park. Die Pärkeverordnung re- 
gelt die allgemeinen Bestim- 
mungen des NHG im Detail. In  
der Kernzone von Pärken ist das  
Erstellen von Bauten und An- 

lagen sowie die Vornahme von  
Bodenveränderungen verboten.  
Gemäss dem Netzwerk Schwei- 
zer Pärke ist der Landschafts- 
park Binntal als Regionaler Na- 
turpark keine Kernzone. Zudem  
umfasst er, anders als bei Na- 
turschutzgebieten, die gesam- 
ten Gemeindegebiete. Konkret  
heisst das: Grundsätzlich kann  
man bauen. «In der Pärkever- 
ordnung steht aber auch, dass  
Natur und Landschaft erhalten  
und aufgewertet werden muss.  
Ist dies bei Bauten nicht mög- 
lich, muss es an anderer Stelle  
kompensierende Massnahmen  
geben», ergänzt Clausen.

Der Landschaftspark Binn- 
tal umfasst vier Parkgemeinden:  
Binn, Bister, Ernen und Gren- 
giols. Sollte der Bau des So- 
larprojekts innerhalb des Land- 
schaftsparks Binntal nicht reali- 
sierbar sein, könnte die Gemein- 

de Grengiols immer noch aus  
dem Park ausscheiden. Dazu  
sagt Clausen: «Das wäre für uns  
die denkbar schlechteste Option.  
Wir sind stolz auf unser Parkge- 
biet und wollen das auch so erhal- 
ten.» Macht man sich Sorgen um  
das Parklabel? «Ja, eine gewisse  
Unsicherheit ist da.»

Unsicherheiten und viele  
offene Fragen gibt es auch  
beim Bundesamt für Umwelt.  
Eine Mitarbeiterin sagt, dass  
noch nie ein solches Projekt  
in einem Landschaftspark an- 
gedacht war. Dementsprechend  
gebe es noch viele Unklarhei- 
ten. Auf die Frage, wie ein Solar- 
park auf einer Fläche von rund  
fünf Quadratkilometern mit ei- 
nem regionalen Landschafts- 
park vereinbar ist, schreibt das  
Bundesamt für Umwelt BAFU:  
«Die Vereinbarkeit eines Pro- 
jektes mit dem Raumplanungs- 

recht sowie mit den Anforde- 
rungen eines regionalen Natur- 
parks, wie etwa schöne Land- 
schaften, eine reiche Biodiver- 
sität und einem geringen Grad  
an Beeinträchtigungen dieser  
Werte, muss grundsätzlich im  
Rahmen der kantonalen Richt- 
planung geprüft und entschie- 
den und danach vom Bund ge- 
nehmigt werden. Im Falle der  
Solar-Grossanlage in Grengiols  
hat das Parlament mit ‹dring- 
liche Massnahmen zur kurzfris- 
tigen Bereitstellung einer siche- 
ren Stromversorgung im Win- 
ter› spezielle Übergangsbestim- 
mungen festgehalten.»

Diese Antwort zeigt: Das  
Projekt Grengiols Solar sprengt  
den Rahmen aller bisher da ge- 
wesenen Projekte. Erst wenn die  
Ergebnisse der Machbarkeits- 
studie vorliegen, werden sich  
einige Fragen klären.

Melanie Biaggi

«Das Saflischtal ist ein Herzstück unseres Parks»
Beim Landschaftspark Binntal hat man gewisse Vorbehalte zum Grossprojekt Grengiols Solar.

Bei der Kantonalen Walliser Ret- 
tungsorganisation KWRO geht  
es turbulent zu und her. Fast  
täglich kommen neue Vorwürfe  
rund um das Walliser Ambulanz- 
wesen hinzu. Nun geht es vom  
Boden in die Luft.

Die Verantwortlichen der  
KWRO müssen bis Ende No- 
vember eine weitere folgen- 
schwere Entscheidung treffen:  
Kann die Schweizerische Ret- 
tungsflugwacht Rega künftig in  
der Walliser Luftrettung mitmi- 
schen? Oder erhalten die Walliser  
Unternehmen Air Zermatt und  
Air-Glaciers den Vorrang?

Aus einem provisorischen  
Evaluationsbericht vom August  
2022 geht hervor, dass die Air  
Zermatt und die Air-Glaciers  
den Zuschlag erhalten sollen.  
Das Schreiben lag zunächst RTS  
vor und inzwischen auch dem  
«Walliser Boten».

«Dieser Evaluations- und  
nicht Entscheidungsbericht wur- 
de an alle Antragsteller gerich- 
tet, die zur Vertraulichkeit ver- 
pflichtet waren», sagt KWRO-Di- 
rektor Jean-Marc Bellagamba ge- 
genüber «Le Nouvelliste». Die  
Konsultationsphase, in der die  
verschiedenen Unternehmen die  
Möglichkeit hätten, zu den im  
Bericht dargestellten Argumen- 
ten Stellung zu nehmen, dauere  
noch an. Der offizielle Entscheid  
soll am 29. November kommuni- 
ziert werden.

Auf Nachfrage will sich  
Bellagamba gegenüber dieser  
Zeitung nicht weiter zur The- 
matik äussern.

Francis Sermier, Direktor  
Héli-Alpes, hat es auch schon ge- 
genüber «Le Nouvelliste» ange- 
kündigt, dass er nicht lockerlas- 
sen werde und dass er und die Re- 

ga die höchsten juristischen In- 
stanzen des Landes anrufen wer- 
den, falls sie den Auftrag nicht er- 
halten sollten. Die Rega hat einen  
Helikopter bei der Héli-Alpes SA  
in Sitten stationiert. Die beiden  
Unternehmen spannen bei der  
Luftrettung zusammen.

In Anbetracht dieser Tatsa- 
chen ist es wohl auch kaum  
ein Zufall, dass dieser Zeitung  
nun verschiedene Dokumente  
zugestellt werden. Doch bereits  
vor der Ausschreibung der Leis- 
tungsaufträge des Luftrettungs- 
dispositivs gab es unterschiedli- 
che Ansichten.

So hatte die Rega eine ma- 
ximale Ausrückzeit von fünf Mi- 
nuten gefordert. Ins Pflichtenheft  
wurden schliesslich zehn Minu- 
ten aufgenommen. Dies sorgt im  
Dunstkreis der Rega für mäch- 
tig Gesprächsstoff und sei ein In- 
diz dafür, dass die KWRO bei  
diesem Thema befangen sei. Die  
Frage, die sich bei diesen Leu- 
ten stellt: Was gibt es für einen  
Grund, dass diese plötzlich hö- 
her angesetzt wird?

Philipp Perren, Verwaltungs- 
ratspräsident Air Zermatt und  
Air-Glaciers und gleichzeitig  
im Verwaltungsrat der KWRO,  
schätzt die Ausrückzeit der Air  
Zermatt auf rund zwei Minu- 
ten tagsüber und acht bis neun  
Minuten nachts. Eine maximale  
Ausrückzeit von fünf Minuten sei  
sehr sportlich, meint er. Um das  
zu erreichen, müsse man voll- 
ständig angezogen im Helikopter  
übernachten.

Die Rega strebe dies zwar an,  
ob sie es auch erreiche, könne  
er nicht beurteilen. Auch stellt er  
infrage, wie sicher dieses Vorge- 
hen ist. «Mir ist es lieber, wenn  
der Pilot noch kurz in die Kar- 
te schaut und einen Kaffee trinkt,  
nachdem er aus dem Tiefschlaf  
geholt wurde.»

Zurück zur Vergabe: Die Re- 
ga hat bereits Mitte September  
bei der gesamten Walliser Regie- 
rung interveniert. Das Unterneh- 
men forderte die Staatsräte auf,  
Massnahmen zu ergreifen, die si- 
cherstellen, dass die Missstände  
bei der KWRO behoben werden.

Verfasst wurde das Schrei- 
ben, das dieser Zeitung vorliegt,  
unter anderem von Ernst Kohler,  
CEO Schweizerische Rettungs- 
flugwacht Rega. Rega-Medien- 
sprecher Adrian Schindler be- 
stätigt die Echtheit des Schrei- 
bens und auch, dass eine Ant- 
wort vonseiten Staatsrat dazu  
eingegangen sei. Ansonsten hält  
sich das Unternehmen, wie auch  
schon die Wochen davor, be- 
deckt. Solange die Entscheidung  
in Sachen Vergabe der Man- 
date für die Walliser Luftret- 
tung nicht offiziell kommuni- 
ziert sei, will man sich nicht  
auf eine Schlammschlacht mit  
den Walliser Luftrettungsunter- 
nehmen einlassen.

Der Staatsrat seinerseits ist  
dem Vernehmen nach nur for- 
mell auf das Rega-Schreiben  
eingegangen und habe auf die 
KWRO als zuständigen An- 
sprechpartner verwiesen. Diese  
Aussage irritiert wiederum ge- 
wisse Kreise, denn exakt dieser  
KWRO wird im Schreiben Be- 
fangenheit und fehlende Unab- 
hängigkeit vorgeworfen.

Das Schreiben liest sich wie  
ein Rundumschlag. Darin steht:  
«Wir erachten die KWRO, in  
deren Verwaltungsrat Vertreter  
der Air Zermatt und der Air- 
Glaciers Einsitz haben, in Bezug  
auf die Durchführung ihrer ge- 
setzlichen Aufsichtspflicht bzw.  
ihre Entscheide im Bereich der  
Luftrettung im Kanton Wallis  
als befangen.»

Damit ist unter anderem  
Philipp Perren, Verwaltungsrats- 

präsident der beiden Rettungshe- 
likopterunternehmen und gleich- 
zeitig KWRO-Verwaltungsrat, ge- 
meint. Doch auch Patrick Fau- 
chère von der Air-Glaciers sitzt  
im Verwaltungsrat der KWRO.  
Perren bezeichnet die Vorwür- 
fe als unhaltbar und erklärt, er  
sei nicht erst bei der Vergabe  
der Leistungsaufträge, sondern  
im ganzen Verfahren betreffend  
Luftrettungsdispositiv von An- 
fang an im Ausstand gewesen.

Der siebenköpfige Verwal- 
tungsrat der Kantonalen Walliser  
Rettungsorganisation setzt sich  
aus vier Personen zusammen,  
die vom Staatsrat ernannt, und  
drei Personen, die von den Part- 
nerorganisationen bestimmt wer- 
den. Die Partnerorganisationen  
haben je einen Vertreter aus dem  
Ambulanzwesen, aus der terres- 
trischen Rettung und eben Phi- 
lipp Perren als Vertreter der Heli- 
kopterrettung gewählt.

Man sei in einer Organisa- 
tion wie der KWRO ganz ein- 
fach auf die jeweiligen Fachleu- 
te angewiesen. «Wie will man  
sonst zum Beispiel ein vernünf- 
tiges Dispositiv für Ambulanzen  
aufstellen, wenn man keine Ah- 
nung von der Branche hat?» Na- 
türlich hätte man externe Ex- 

perten einsetzen können. Per- 
ren: «Dann hätte man zwar un- 
abhängige Leute, aber ohne das  
nötige Know-how zu den loka- 
len Begebenheiten.»

Die Rega fordert, die  
KWRO müsse von dem durch  
sie beaufsichtigen Leistungser- 
bringer vollständig unabhängig  
sein, was im Wallis «aber nicht  
der Fall ist». Fehlende Un- 
abhängigkeit wird der KWRO  
gleich in mehreren Bereichen  
vorgeworfen.

Im gleichen Schreiben  
prangert die Rega die Tarifpo- 
litik von Air Zermatt und Air- 
Glaciers an, darunter intrans- 
parente und überhöhte Tari- 
fe und mangelnde Abgrenzung  
zwischen Rettungs- und kom- 
merziellem Betrieb. Beanstan- 
dungen, die auf Tarifverhand- 
lungen mit den UVG-Versiche- 
rern aus dem Jahr 2020 zurück- 
gehen. Philipp Perren dazu: «Es  
ist uns in vielen Kostenpunkten  
unmöglich, Rettung und kom- 
merzielle Fliegerei strikt vonein- 
ander zu trennen.»

So seien die meisten Ange- 
stellten bei der Air Zermatt und  
der Air-Glaciers, beispielsweise  
Einsatzleiter und Mechaniker,  
in beiden Bereichen tätig.

Die Rega wirft der Air Zer- 
matt und der Air-Glaciers aus- 
serdem vor, in Verhandlungen  
mit Tarifpartnern möglichst ho- 
he Preise anzustreben. Ganz im  
Gegenteil, sagt Philipp Perren:  
«Die Rega hält die Tarife künst- 
lich tief, damit das Rettungsge- 
schäft für andere Unternehmen- 
unattraktiv wird.» Die Tarife  
seien bei Weitem nicht kosten- 
deckend. An den Pranger stellt  
die Rega aber auch die Tat- 
sache, dass die KWRO die Air  
Zermatt und Air-Glaciers in Ta- 
rifverhandlungen unterstützt,  
berät und vertritt.

Auch bei der Kündigung von  
früheren Tarifverträgen zwecks  
Erhöhung der Tarife habe die  
KWRO die beiden Unterneh- 
men vertreten. Die Rega schreibt  
den Walliser Staatsräten: «Die- 
ses besondere Näheverhältnis  
und die bisherige Nichtwahr- 
nehmung ihrer Aufsichtsaufgabe  
erwecken starke Zweifel an der  
Unabhängigkeit der KWRO bei  
den bisherigen und künftigen  
Entscheiden zur Luftrettung im  
Kanton Wallis.»

Eines ist klar: Egal wie der  
Entscheid der KWRO ausfallen  
wird, das letzte Wort wird wohl  
ein Gericht fällen müssen.

Manuela McGarrity und 
Thomas Jossen

Air Zermatt und Air-Glaciers sollen den Zuschlag für die Walliser Luftrettung erhalten. Doch es gibt erheblichen Widerstand. 
Die Rega ist bereit, juristisch gegen die Vergabe vorzugehen.

Krach am Walliser Rettungshimmel: 
Rega gegen die Walliser Unternehmen

Bleibt die Air Zermatt Herr am Walliser Himmel? Bild: pomona.media/Daniel Berchtold


